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Erganzungsleistung zur IV

hat das Versicherungsgericht in Erwédgung gezogen:

A.- Am 26. Juli 2005 ging bei der EL-Durchflhrungsstelle eine das Datum 22. Juni 2005
tragende Anmeldung von B.___ zum Bezug einer Erganzungsleistung zur Invalidenrente
ein. Die EL-Durchflhrungsstelle leitete die Anmeldung zur Kontrolle und zur
Vervollstandigung an die AHV-Zweigstelle weiter. Diese retournierte die entsprechend
erganzte Anmeldung am 28. Oktober 2005. Sie wies darauf hin, dass flr die Ehefrau
des Versicherten wohl ein hypothetisches Erwerbseinkommen angerechnet werden
musse. Am 10. November 2005 teilte die EL-Durchflihrungsstelle dem Versicherten mit,
dass sie zu prifen habe, ob seine Ehefrau ein Erwerbseinkommen erzielen kénnte. Sie
forderte den Versicherten auf, verschiedene Fragen zu beantworten. Die Ehefrau des
Versicherten gab am 15. November 2005 in Beantwortung dieser Fragen an, sie habe
keinen Beruf erlernt, sie sei immer als Hausfrau tétig gewesen und sie tUbe keine
Erwerbstéatigkeit aus, weil sie Uber keine Ausbildung verflige, nicht Deutsch kénne und
krank sei (Diabetes, Hypertonie, Asthma). Die EL-Durchfiihrungsstelle forderte den
Versicherten auf, ein detailliertes Arztzeugnis einzureichen, das die genaue Diagnose,
den Arbeitsfahigkeitsgrad, den Beginn und die voraussichtliche Dauer einer allfalligen
Arbeitsunfahigkeit und ausserdem die Art der leidensbedingt noch zumutbaren
Arbeiten angebe. Der Versicherte liess ein Zeugnis von Dr. med. X.___ vom 11. Januar
2006 einreichen. Laut diesem Zeugnis litt die Ehefrau des Versicherten an einem
Asthma bronchiale vom Intrinsic-Typ, an einem Diabetes mellitus Typ Il, an einer
Hypertonie, an einem chronischen Lumbovertebralsyndrom und an chronischen
Cervikalgien. Dr. med. X.___ gab dazu an, das Asthma bronchiale und der Diabetes
mellitus seien medikamentds gut eingestellt und wirkten sich nicht auf die
Arbeitsfahigkeit aus. Allerdings misse der Arbeitsplatz lufthygienisch einwandfrei sein.
Das chronische Lumbovertebralsyndrom und das Cervikalsyndrom beeintrachtigten die
Arbeitsfahigkeit zu mindestens 70%. Es handle sich um eine dauernde
Arbeitsunfahigkeit. Der Versicherte liess am 27. Januar 2006 gestutzt auf dieses
Arztzeugnis geltend machen, aufgrund der Arbeitsunfahigkeit von 70% gehe er davon

aus, dass ihm kein hypothetisches Erwerbseinkommen seiner Ehefrau angerechnet
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werde, zumal seine Ehefrau nicht Deutsch kénne, nie erwerbstatig gewesen sei und

Uber keine Ausbildung verfuge.

B.- Die EL-Durchflihrungsstelle erkundigte sich am 2. Méarz 2006 beim RAV, ob es im
Raum St. Gallen und Umgebung fiir 1956 geborene, aus Serbien-Montenegro
stammende, weder Uber eine Ausbildung noch Uber Arbeitserfahrung verfligende,
wahrend zwei bis drei Stunden téglich einsetzbare Frauen offene Teilzeitstellen gebe.
Die Arbeit misse zudem riickenschonend sein und in einem lufthygienisch
einwandfreien Milieu ausgeuibt werden kénnen. Das RAV antwortete am 23. Mai 2006,
es gebe derartige Stellen. Die betreffende Person misse aber das nétige Engagement
aufbringen, um eine solche Stelle zu finden. Sie misse ausserdem bereit sein,
monotone Arbeit auszuflihren und einen Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. Gemass einer
internen Notiz vom 22. Juni 2006 ermittelte die EL-Durchfiihrungsstelle das aus ihrer
Sicht der Ehefrau des Versicherten zumutbare Erwerbseinkommen, indem sie auf den
Tarif 93 der Lohnstrukturerhebung 2004 des Bundesamtes flr Statistik abstellte, was
einem Jahreseinkommen von Fr. 39'156.- entsprach. Davon zog sie 50% "wegen Alter/
Gesundheit" und 20% "wegen fehlender Arbeitserfahrung" ab. Es verblieb ein
Einkommen von Fr. 11'746.-. Bei der Anspruchsberechnung ab Juli 2005
berucksichtigte die EL-Durchfiihrungsstelle anrechenbare Einnahmen aus einer
hypothetischen Erwerbstatigkeit der Ehefrau des Versicherten von Fr. 6356.-. Mit einer
Verfligung vom 6. Juli 2006 sprach die EL-Durchfihrungsstelle dem Versicherten

rickwirkend ab 1. Juli 2005 eine Ergadnzungsleistung zu.

C.- Der Versicherte liess am 28. Juli 2006 Einsprache gegen diese Verfligung erheben.
Er beantragte die Aufhebung der Verfligung und die Neuberechnung seines Anspruchs.
Diesen Antrag begriindete er damit, dass es seiner Ehefrau gar nicht mdglich sei, einer
Erwerbstéatigkeit nachzugehen. Sie sei 50-jahrig, verflige nicht tGber eine berufliche
Ausbildung, habe nie gearbeitet, sondern immer nur den Haushalt besorgt und kénne
nur ungenitgend Deutsch. Sie konnte deshalb nur noch schwerlich im Erwerbsleben
Fuss fassen. Aufgrund des sehr angespannten Arbeitsmarktes sei es flr sie sozusagen
unmoglich, eine Arbeitsstelle zu finden und alsdann die ihr Gbertragenen Arbeiten zur
Zufriedenheit des Arbeitgebers auszufihren. Hinzu komme die Beeintrachtigung ihrer
Gesundheit, die zudem eine Verschlechterungstendenz aufweise. Nach der

hdchstrichterlichen Rechtsprechung sei die volle Integration in den Arbeitsmarkt ab
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einem gewissen Alter gar nicht mehr méglich. Nach der kantonalen Rechtsprechung
erschwerten die verschiedenen Faktoren das Finden einer Arbeitsstelle derart, dass
kein Verzicht auf die Erzielung eines Erwerbseinkommens angenommen werden kénne.
Die Erganzungsleistung sei deshalb ohne die Einnahmenposition des hypothetischen
Erwerbseinkommens zu berechnen. Bis 31. Januar 2006 sei ein Mietzins von Fr.

11'880.-, ab 1. Februar 2006 ein solcher von Fr. 7920.- anzurechnen.

D.- Die EL-Durchflihrungsstelle wies die Einsprache am 14. September 2006 ab. Sie
machte geltend, in der Wohnung des Versicherten lebten vier Personen. Bis Ende
Januar 2006 seien drei dieser Personen in die Anspruchsberechnung einbezogen
gewesen. Deshalb seien gemass Art. 16¢ ELV drei Viertel des Mietzinses anzurechnen
gewesen. Ab 1. Februar 2006 sei die Tochter L. aus der Anspruchsberechnung
gefallen. Deshalb sei nur noch die Halfte des Mietzinses abzugsfahig. Aufgrund der
angegebenen Diagnose lasse sich nicht nachvollziehen, weshalb die Ehefrau des
Versicherten nur zwei bis drei und nicht sechs Stunden taglich sollte arbeiten kénnen.
Die Arztin habe namlich nur subjektive Befunde und keine objektivierbaren
Beschwerden angegeben. Gleichwohl sei von dieser sehr pessimistischen arztlichen
Einschatzung ausgegangen worden. Eine tagliche Arbeitszeit von zwei bis drei Stunden
entspreche einem Pensum von 24-36%. Ausgehend von einem Pensum von 30% und
einem zusatzlichen Abzug von 20% resultiere ein zumutbares Erwerbseinkommen von
Fr. 13'742.-. Der angerechnete Betrag von Fr. 11'746.- erscheine deshalb als zu tief. Da
das RAV angebe, die Arbeitsfahigkeit sei verwertbar, misse grundséatzlich ein

Erwerbseinkommen angerechnet werden.

E.- Der Versicherte liess am 16. Oktober 2006 Beschwerde gegen diesen
Einspracheentscheid erheben. Sein Antrag lautete, der Einspracheentscheid sei
aufzuheben und die Erganzungsleistung sei ab Juli 2005 ohne die Anrechnung eines
hypothetischen Erwerbseinkommens von Fr. 6356.- zuzusprechen. Zur Begrindung
fUhrte er aus, die Kriterien fir die Moglichkeit, ein Erwerbseinkommen zu erzielen, seien
das Alter, der Gesundheitszustand, die Sprachkenntnisse, die Ausbildung und die
bisherige Tatigkeit. Seine Ehefrau sei in jedem einzelnen Kriterium stark benachteiligt.
Es widerspreche jeder Lebenserfahrung, dass eine Frau mit diesen Voraussetzungen
auf dem freien Arbeitsmarkt eine Stelle finden kénnte. Allein schon die geringe

Restarbeitsfahigkeit von 30% fur leichte Arbeiten in einem lufthygienisch einwandfreien

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 4/11



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Milieu schliesse eine Erwerbstétigkeit praktisch aus. Die entsprechende Auskunft des
RAYV sei deshalb nicht nachvollziehbar. Bekanntlich verharre die Arbeitslosenquote auf
einem ungewohnt hohen Niveau von tUber 3%. Betroffen seien insbesondere
unqualifizierte Arbeitskrafte. Ware die Aussage des RAV korrekt, gabe es in der
Schweiz wohl keine Arbeitslosen mehr. Selbst wenn offene Stellen vorhanden wéren,
sttinde nicht fest, ob seine Ehefrau eine Chance hatte, effektiv eine dieser Stellen zu
erhalten. Wenn das Gericht davon ausgehen sollte, dass die Restarbeitsfahigkeit
verwertbar sei, musste der Maximalabzug von 25% zur Anwendung gelangen und

ausserdem musste eine grossziugige Anpassungsfrist eingerdumt werden.

F.- Die EL-Durchfuhrungsstelle beantragte am 20. Oktober 2006 die Abweisung der

Beschwerde.

1.- a) Gemass Art. 43 Abs. 1 Satz 1 ATSG nimmt der Sozialversicherungstrager die
notwendigen Abklarungen von Amtes wegen vor. Das Sozialversicherungsverfahren
untersteht also dem Untersuchungsgrundsatz. "Der Untersuchungsgrundsatz besagt,
dass die verfligende Instanz den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus
eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisantrage der Parteien
richtig und vollstéandig abkldaren muss [...]. Rechtserheblich sind alle Tatsachen, von
deren Vorliegen es abhéangt, ob Uber die Rechte und Pflichten so oder anders zu
entscheiden ist" (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.A., S.
443 f.). Bezogen auf Art. 3c Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 3c Abs. 1 lit. a ELG (Verzicht auf
Erwerbseinklnfte) folgt aus dem Untersuchungsgrundsatz, dass eine EL-
Durchfihrungsstelle abklaren muss, ob eine verwertbare Erwerbsfahigkeit des EL-
Ansprechers oder einer in die Anspruchsberechnung einbezogenen Person besteht
und gegebenenfalls, ob diese Erwerbsfahigkeit auf dem aktuellen und realen
Arbeitsmarkt verwertet werden kdnnte. Da es sich beim Fehlen eines
Erwerbseinkommens um eine anspruchsbegriindende Tatsache handelt, tragt der EL-
Ansprecher den Nachteil der Beweislosigkeit. Kann also trotz vollumfanglicher Erfillung
der Untersuchungspflicht nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad nachgewiesen

werden, dass eine Erwerbsunfahigkeit vorliegt bzw. dass die bestehende
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Erwerbsféahigkeit objektiv nicht verwertet werden kann, muss ein hypothetisches

Erwerbseinkommen angerechnet werden.

b) Die haufigste Ursache fur das Fehlen einer verwertbaren Erwerbsfahigkeit ist die
Arbeitsunfahigkeit. Es handelt sich um die durch eine Gesundheitsbeeintrachtigung
bedingte volle oder teilweise Unféhigkeit, zumutbare Arbeit zu leisten (Art. 6 Satz 1
ATSG). Der Begriff der Arbeitsunféhigkeit ist zwar ein rechtlicher Begriff, aber die
Ermittlung der Gesundheitsbeeintrachtigung und der daraus resultierenden Unféahigkeit,
Arbeit zu leisten, ist die Aufgabe eines medizinischen Sachverstandigen. Die
Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeflhrer aufgefordert, ein arztliches Zeugnis
beizubringen, das sich zur Arbeitsfahigkeit seiner Ehefrau dussere. Ob dies zuldssig
war oder ob die Beschwerdegegnerin damit die Mitwirkungspflicht des
Beschwerdeflhrers bei der Sachverhaltsabklarung (Art. 28 ATSG) missbraucht hat, um
sich den entsprechenden Abklarungsaufwand zu ersparen, kann offen bleiben. Das
arztliche Zeugnis vom 11. Januar 2006, laut dem die Ehefrau des Beschwerdeflhrers
noch zu 30% einer kérperlich leichten Arbeit nachgehen kénnte, vermag namlich nicht
zu Uberzeugen. Es stammt nicht von einem unabhangigen medizinischen
Sachversténdigen, sondern von einer Arztin, die zur Ehefrau des Beschwerdefiihrers in
einem Auftragsverhaltnis (Behandlungsauftrag) steht. Beweisrechtlich ist das arztliche
Zeugnis vom 11. Januar 2006 deshalb als die Aussage einer Auskunftsperson und
nicht als die Stellungnahme eines unabhangigen Sachversténdigen zu werten.
Erfahrungsgemass schatzen behandelnde Arzte die Arbeitsfahigkeit ihrer Patienten
regelmassig erheblich tiefer ein als unabhangige medizinische Sachverstandige (vgl.
Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz Uber die Invalidenversicherung, S. 230). Ein
Grund dafir mag das Bestehen eines Auftragsverhéltnisses sein. Von grdsserer
Bedeutung ist aber wohl, dass behandelnde Arzte i.d.R. iber lange Zeit mit der - sich
im Alltag immer wieder bestétigenden — pessimistischen Selbsteinschatzung ihres
Patienten konfrontiert sind, dass sie meist mit ihren Therapiebemthungen mehr oder
weniger erfolglos geblieben sind und dass sie geneigt sind, ihrem Patienten wenigstens
dadurch zu helfen, dass sie ihm "zu seinem Recht verhelfen", d.h. das sie ihn bei der
Durchsetzung seines Leistungsgesuches gegenuber der Sozialversicherung
unterstitzen. Im Einzelfall mag ein Zeugnis eines behandelnden Arztes eine

unabhéngige und objektive Arbeitsfahigkeitsschatzung enthalten. Fehlen aber klare
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Anzeichen daflr, dass der behandelnde Arzt sich bemiht hat, die Arbeitsféhigkeit
seines Patienten so unabhangig wie ein Sachverstandiger zu schatzen, so kann dem
Zeugnis nur eine geringe Uberzeugungskraft beigemessen werden (vgl. das
unverdffentlichte Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17.
Februar 2006, IV 2005/78).

c) Dies muss auch fir das arztliche Zeugnis vom 11. Januar 2006 gelten. Die Ehefrau
des Beschwerdeflihrers hat bei der Beantwortung der entsprechenden Frage der
Beschwerdegegnerin am 15. November 2005 auf ihre Gesundheitsbeeintrachtigung
hingewiesen. Sie hat aber nur Beschwerden genannt, die sie gemass dem arztlichen
Zeugnis vom 11. Januar 2006 in ihrer Arbeitsfahigkeit nicht beeintréachtigen. Sie selbst
hat also ihren Rickenbeschwerden keine Bedeutung fir die Arbeitsféhigkeit
beigemessen, obwohl sich die Arztin zur Begriindung ihrer
Arbeitsunfahigkeitsschatzung nur auf die Riickenbeschwerden beruft. Im arztlichen
Zeugnis vom 11. Januar 2006 fehlt zudem eine Umschreibung der konkreten
Symptome des Ruckenleidens und der daraus resultierenden Einschrankungen bei der
Arbeit. Es fehlen auch Ausfihrungen zu den klinischen und bildgebenden
Untersuchungsmethoden, die der Arbeitsfahigkeitsschatzung zugrunde gelegen haben.
Die berichtende Arztin hat nicht dargelegt, wie sie die Haushaltsarbeit der Ehefrau in
die Beurteilung der Arbeitsfahigkeit einbezogen hat, ob sie davon ausgegangen ist,
dass die Ehefrau des Beschwerdefiihrers neben der Haushaltsarbeit erwerbstatig sein
musste oder ob sie unterstellt hat, die Ehefrau des Beschwerdeflihrers ware ganz von
der Haushaltsarbeit befreit, wenn sie einer Erwerbstétigkeit nachginge. Eine
Uberzeugende Aussage zur Arbeitsfahigkeit der Ehefrau des Beschwerdeflhrers
musste auf der Hypothese beruhen, dass die Haushaltsarbeit vollumfénglich durch
andere Personen Ubernommen wirde. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das
arztliche Zeugnis vom 11. Januar 2006 nicht geeignet ist, mit dem Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit zu belegen, dass die Arbeitsfahigkeit der Ehefrau
des Beschwerdefihrers nur 30% betragt. Die Beschwerdegegnerin hatte deshalb zur
Beantwortung der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Hohe ein hypothetisches
Erwerbseinkommen anzurechnen sei, nicht auf das arztliche Zeugnis vom 11. Januar
2006 abstellen durfen. Bei einer korrekten Erfullung ihrer Abklarungspflicht hatte die
Beschwerdegegnerin eine unabhéngige Begutachtung des Gesundheitszustandes und

der Arbeitsfahigkeit der Ehefrau des Beschwerdefiihrers riickwirkend ab Juli 2001
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(grundsétzlicher Eintritt der EL-spezifischen Schadenminderungspflicht) anordnen
mussen. Der angefochtene Einspracheentscheid beruht somit auf einem unvollstandig
abgeklarten Sachverhalt. Er ist in Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes ergangen,
weshalb er als rechtswidrig aufzuheben ist. Die Sache ist zur weiteren Abklarung an die
Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen. Die Beschwerdegegnerin wird dabei zu
beachten haben, dass sie die Abklarungspflicht tragt, d.h. dass sie nicht unter Verweis
auf die Mitwirkungspflicht des Beschwerdeflhrers die Einreichung eines

Privatgutachtens verlangen kann.

2.- a) Steht die Arbeitsféhigkeit und die Art der unter Beriicksichtigung der
Krankheitsfolgen noch zumutbaren Arbeit fest, ist die Frage zu beantworten, ob die
verbliebene Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt noch verwertbar ist. Massgebend ist
jener Ausschnitt aus dem Arbeitsmarkt, der fur die betreffende Person aufgrund ihrer
Ausbildung, aufgrund ihrer Fahigkeiten und unter Berticksichtigung allfalliger
quantitativer und/oder qualitativer Einschrankungen der Arbeitsfahigkeit in Betracht
kommt. Im vorliegenden Fall ist der Arbeitsmarkt flr weibliche Hilfskrafte massgebend.
Grundsatzlich gilt, dass eine naturliche Vermutung fir die Verwertbarkeit der
Arbeitskraft einer Hilfsarbeiterin besteht, selbst wenn es sich um eine Auslanderin ohne
Ausbildung, ohne Arbeitserfahrung und ohne Deutschkenntnisse handelt. In
Anwendung von Art. 3c Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 3c Abs. 1 lit. a ELG muss namlich
vorausgesetzt werden, dass eine von Armut bedrohte Ehefrau eines Invalidenrentners
besonders motiviert nach einer Arbeitsstelle sucht und dass sie nach der erfolgreichen
Stellensuche besonders motiviert arbeitet. Die natirliche Vermutung der Verwertbarkeit
der Arbeitskraft kann nur dadurch widerlegt werden, dass sich die betreffende
arbeitsfahige Person — analog der Losung in der Arbeitslosenversicherung — in einem
zumutbaren Ausmass so lange um Arbeit bewirbt, als sie noch keine Stelle gefunden
hat. Relevant ist dabei nicht nur die Zahl, sondern auch die Qualitat der Bewerbungen.
Die Erfolglosigkeit der Arbeitsbemuhungen liefert den Beweis daflr, dass eine nicht
selbst verschuldete Arbeitslosigkeit vorliegt, dass also nicht auf die Erzielung eines
Erwerbseinkommens verzichtet wird. Besteht krankheitsbedingt oder aufgrund
persoénlicher Umstéande (z.B. aufgrund der notwendigen Betreuung kleiner Kinder oder
der Pflege des hilflosen Ehegatten) eine Beschrankung auf eine Teilerwerbstéatigkeit, so
verschlechtert dies die Chancen einer Hilfsarbeiterin auf eine Arbeitsstelle nicht, denn

die Statistik zeigt, dass in besonderem Mass weibliche Teilzeithilfskrafte gesucht
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werden. Nur so lasst sich ndmlich erkldren, weshalb die L6hne weniger stark unter dem
statistischen Zentralwert liegen, als dies nach dem Beschéftigungsgrad eigentlich zu
erwarten ware (vgl. die Lohnstrukturerhebung 2004 des Bundesamtes flr Statistik,
Resultate auf nationaler Ebene, S. 25 Tabelle T6*). Dass diese nattirliche Vermutung fur
die Verwertbarkeit einer Teilarbeitsfahigkeit auch im vorliegenden Fall besteht, zeigt
sich auch darin, dass das RAV am 23. Mai 2006 angegeben hat, motivierte Personen
hatten selbst bei einem Beschéftigungsgrad von lediglich 30% Aussichten darauf, eine
Stelle zu finden. Besteht allerdings neben einer krankheitsbedingten Reduktion der
Arbeitsfahigkeit auf auch noch eine qualitative Einschrankung, insbesondere eine
Beschrankung auf kérperlich sehr leichte und wechselbelastende Tatigkeiten, so sinken
die Chancen, eine Stelle zu finden, erheblich, denn Hilfsarbeiten, die nur stundenweise
nachgefragt werden, sind meist kérperlich eher anspruchsvolle Arbeiten wie etwa
Reinigungsarbeiten. Ab einer Arbeitsfahigkeit von 40% und weniger in Kombination mit
einer Beschrankung auf leichteste Arbeiten besteht keine natirliche Vermutung fur die
Verwertbarkeit der Arbeitskraft auf dem hier massgebenden aktuellen und realen
Arbeitsmarkt mehr (vgl. Pladoyer 5/02, S. 60 betreffend eine vergleichbare Situation im
Haftpflichtrecht). Das andert zwar nichts an der Pflicht der betreffenden Person, sich in
Erflllung der EL-spezifischen Schadenminderungspflicht motiviert zu bewerben. Von
einem Verzicht auf ein Erwerbseinkommen kann aber — anders als im Normalfall — nur
ausgegangen werden, wenn die EL-Durchfiihrungsstelle nachweisen kann, dass die
betreffende Person sich nicht fur eine konkrete offene Stelle beworben oder dass sie
eine angebotene Stelle nicht angenommen hat. Gestutzt auf das Ergebnis der
nachzuholenden medizinischen Abkldrung wird die Beschwerdegegnerin anhand der
vorstehenden Kriterien zu prifen haben, ob die Arbeitsfahigkeit der Ehefrau des

Beschwerdeflihrers verwertbar ist.

b) Der Beschwerdefiihrer geht fehl, wenn er annimmt, dass die EL-spezifische
Schadenminderungspflicht erst entstehe, wenn sie von der Beschwerdegegnerin
abgemahnt werde. Der Beschwerdeflihrer hat seit Juli 2002 einen Anspruch auf eine
Invalidenrente, d.h. er muss seit Juli 2001 durchgehend praktisch vollstandig
arbeitsunfahig gewesen sein. Seine Ehefrau hatte keine Veranlassung anzunehmen, er
wurde in absehbarer Zeit wieder arbeitsfahig werden. Ebensowenig konnte sie davon
ausgehen, dass die Familie von den Invalidenrenten der ersten und der zweiten Saule

wiurde leben kénnen. Sie hatte demnach keinen Grund, auf jede Arbeitsbemiihung zu
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verzichten und zuzuwarten, bis der Beschwerdeflhrer von der Beschwerdegegnerin
entsprechend abgemahnt wirde. Praxisgemass entsteht spatestens mit dem Eintritt
der Erwerbsunféhigkeit des bisher erwerbstatigen Ehegatten die
Schadenminderungspflicht in der Form der Aufnahme einer Erwerbstatigkeit durch den
anderen, bisher den Haushalt fihrenden Ehegatten. Die Ehefrau des
Beschwerdeflihrers wére also gegebenenfalls ab 1. Juli 2001 verpflichtet gewesen, sich
ernsthaft um eine Arbeitsstelle zu bemthen. Deshalb wére ab EL-Anspruchsbeginn ein
hypothetisches Erwerbseinkommen der Ehefrau des Beschwerdefiihrers anzurechnen.
Bei der Bemessung dieses hypothetischen Erwerbseinkommens hat die
Beschwerdegegnerin auf den tiefsten Zentralwert fir weibliche Hilfskréfte in der Tabelle
TA1 im Anhang zur Lohnstrukturerhebung 2004 abgestellt, ndmlich auf den Wert der
Branche 93 'personliche Dienstleistungen'. Dies erscheint als gerechtfertigt, da die
Ehefrau des Beschwerdeflhrers tatsédchlich am ehesten in dieser Branche eine Stelle
gefunden hétte. Nicht nachvollziehbar ist hingegen die Abzugspraxis der
Beschwerdegegnerin, die im Ubrigen auf der Verfligungsstufe die Arbeitsunféhigkeit
gemass dem arztlichen Zeugnis vom 11. Januar 2006 noch ignoriert hat. Weder das
Alter noch die fehlende Berufserfahrung rechtfertigen einen Abzug vom statistischen
Zentralwert, da sich diese Umsténde in einer unqualifizierten persdnlichen Hilfstatigkeit
nicht nachteilig auswirken. Es sind auch keine anderen Konkurrenznachteile der
Ehefrau des Beschwerdeflihrers erkennbar, die dazu zwingen wrden, die Arbeitskraft
zu einem unter dem Zentralwert liegenden Lohn zu offerieren, um so eine Chance auf
eine Stelle zu haben. Ob indirekt behinderungsbedingte Nachteile einen tber den
allfélligen Arbeitsunféhigkeitsgrad hinausgehenden Abzug erfordern, wird erst nach

Abschluss der medizinischen Abklarung geprift werden kénnen.

3.- Im Sinne der vorstehenden Ausfiihrungen ist der Einspracheentscheid aufzuheben
und die Sache ist zur weiteren Abklarung an die Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin wird nach der Durchfiihrung der medizinischen Abklarung
neu verfugen. Die Ruckweisung zur weiteren Abklérung ist rechtsprechungsgemass in
bezug auf den Anspruch auf eine Parteientschadigung als vollstandiges Obsiegen zu
betrachten (vgl. etwa ZAK 1987 S. 266 Erw. 5a). Der Beschwerdefiihrer hat deshalb
einen Anspruch auf eine ungekuirzte Parteientschadigung. Diese bemisst sich nach der

Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses. Unter
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Berucksichtigung dieser Kriterien erscheint eine Parteientsché&digung von Fr. 3000.-

(inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) als angemessen.

Demgemass hat das Versicherungsgericht

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53 GerG

entschieden:

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Einspracheentscheid vom 14.
September 2006 aufgehoben und die Sache wird zur weiteren Abklarung und zur
neuen Entscheidung im Sinne der Erwédgungen an die Beschwerdegegnerin

zuriickgewiesen.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3. Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeflhrer eine Parteientschadigung von
Fr. 3000.- zu bezahlen.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 11/11



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 20.03.2007
	Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG i.V.m. Art. 3c Abs. 1 lit. a ELG. Verzicht auf Erwerbseinkommen durch die Ehefrau des EL-Bezügers. Kriterien der Anrechenbarkeit eines hypothetischen Erwerbseinkommens, Beweisführung und Bemessungskriterien (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 20. März 2007, EL 2006/42). Aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 8C_172/2007.


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T19:52:04+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



